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Erklärung der Kommission 

Die Kommission stellt fest, dass die Union die ausschließliche Außenkompetenz im Bereich der 

geografischen Angaben besitzt und der Genfer Akte des Lissabonner Abkommens als eigenständige 

Vertragspartei beitritt. Dies folgt aus dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 25.10.2017 

(Rechtssache C-389/15 – Kommission gegen Rat). Aufgrund der ausschließlichen Außenkompetenz 

der EU können die Mitgliedstaaten nicht eigenständig Vertragsparteien der Genfer Akte werden und 

sollten sie geografische Angaben, die von Drittlandmitgliedern des Lissabonner Systems neu ein-

getragen wurden, nicht mehr selbst schützen. Da insofern außergewöhnliche Umstände vorliegen, 

als sieben Mitgliedstaaten seit Langem Vertragsparteien des Lissabonner Abkommens sind, sie über 

umfangreiches im Rahmen des Abkommens registriertes geistiges Eigentum verfügen und ein 

reibungsloser Übergang erforderlich ist, wäre die Kommission ausnahmsweise damit einverstanden 

gewesen, in diesem besonderen Fall BG, CZ, SK, FR, HU, IT, PT zu gestatten, der Genfer Akte im 

Interesse der EU beizutreten. 
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Die Kommission wendet sich entschieden dagegen, dass der Rat weiterhin darauf besteht, allen EU-

Mitgliedstaaten, die dies wünschen, zu gestatten, die Genfer Akte neben der Union zu ratifizieren 

beziehungsweise ihr beizutreten, wobei als ein Grund dafür die Regelung der Stimmrechte der 

Union im Hinblick auf Artikel 22 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer ii der Genfer Akte anstatt der 

genannten außergewöhnlichen Umstände angeführt wird. 

Darüber hinaus erinnert die Kommission daran, dass die EU-Mitgliedstaaten aufgrund der Tatsache, 

dass die Union ihre interne Zuständigkeit in Bezug auf geografische Angaben für Agrarerzeugnisse 

wahrgenommen hat, keine eigenen nationalen Schutzsysteme für geografische Angaben für 

Agrarerzeugnisse haben dürfen. 

Die Kommission behält sich daher ihre Rechte vor, einschließlich des Rechts, Rechtsmittel gegen 

den Beschluss des Rates einzulegen, und vertritt in jedem Fall die Auffassung, dass dieser Fall 

keinen Präzedenzfall für andere bestehende oder künftige internationale oder WIPO-Abkommen 

darstellen darf, insbesondere – aber nicht nur –, wenn die EU internationale Übereinkünfte auf der 

Grundlage ihrer ausschließlichen Zuständigkeit bereits selbst ratifiziert hat. 
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